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1.	 Bezeichnung	des	Stoffs	bzw.	des	Gemischs	und	des	Unternehmens

1.1	 Produktidentifikator
Handelsname: Aquasit Vergussmasse für Abzweigkästen, Komponente B (Härter)
Artikelnummer: 2363030, 2363032, 2363034, 2363036, 2363044
Typ: KVM 250, KVMM 250, KVMM 400, KVMM 800, KVMM 1600

1.2	 Relevante	identifizierte	Verwendungen	des	Stoffs	oder	Gemischs	und	Verwendungen,	von	denen	
abgeraten	wird

Identifizierte	Verwendung
Zweikomponenten-Kaltvergussmasse

Verwendungen,	von	denen	abgeraten	wird

1.3	 Einzelheiten	zum	Lieferanten,	der	das	Sicherheitsdatenblatt	bereitstellt

Hersteller/Lieferant
OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Deutschland

Auskunftgebender	Bereich
Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
E-Mail: info@obo.de

1.4	 Notfallrufnummer
REACH Registration of Chemicals GmbH
Tel.: +49 (0)700 24112112 (OBO)
Tel.: +1 872 5888271 (OBO)

2.	 Mögliche	Gefahren

2.1	 Einstufung	des	Stoffs	oder	Gemischs

Hinweise	zur	Einstufung
Das Produkt entspricht nicht den Kriterien für die Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2	 Kennzeichnungselemente
Nicht relevant

2.3	 Sonstige	Gefahren
Keine Angaben verfügbar.

Handelsname: Aquasit Vergussmasse für Abzweigkäs- 
 ten, Komponente B (Härter)
Erstellt am: 21.12.2022

Geändert am:  21.12.2022

Seitenzahl: 9
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3.	 Zusammensetzung/Angaben	zu	Bestandteilen	

3.1	 Stoffe
Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

3.2	 Gemische

Gefährliche	Inhaltsstoffe
Das Produkt enthält keine anzugebenden Stoffe im Sinne der Verordnung 1907/2006 (REACH), Anhang 
II.

4.	 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1	 Beschreibung	der	Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine	Hinweise
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstlosigkeit keine Verab-
reichung über den Mund. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach	Einatmen
Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Sei-
tenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Nach	Hautkontakt
Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach	Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit saube-
rem, fließendem Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.

Nach	Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt wer-
den. Betroffenen ruhig halten.

4.2	 Wichtigste	akute	und	verzögert	auftretende	Symptome	und	Wirkungen
Keine Angaben verfügbar.

4.3	 Hinweise	auf	ärztliche	Soforthilfe	oder	Spezialbehandlung
Keine Angaben verfügbar.

5.	 Maßnahmen	zur	Brandbekämpfung

5.1	 Löschmittel

Geeignete	Löschmittel
Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser)
Ungeeignete	Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2	 Besondere	vom	Stoff	oder	Gemisch	ausgehende	Gefahren
Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann 
ernste Gesundheitsschäden verursachen.

5.3	 Hinweise	für	die	Brandbekämpfung
Ggf. Atemschutzgerät erforderlich. Schutzanzug tragen. Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser küh-
len. LÖSCHWASSER NICHT IN DIE KANALISATION GELANGEN LASSEN !!

6.	 Maßnahmen	bei	unbeabsichtigter	Freisetzung

6.1	 Personenbezogene	Vorsichtsmaßnahmen,	Schutzausrüstungen	und	in	Notfällen	anzuwendende	
Verfahren

Nicht	für	Notfälle	geschultes	Personal
Von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Dämpfe nicht einatmen. Schutzvorschriften (siehe 
Abschnitt 7 und 8) beachten.
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Einsatzkräfte
Keine Angaben verfügbar. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8.

6.2	 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasser-
leitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.3	 Methoden	und	Material	für	Rückhaltung	und	Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z. B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) ein-
grenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern 
sammeln (siehe Abschnitt 13).

6.4	 Verweis	auf	andere	Abschnitte
Keine Angaben verfügbar.

7.	 Handhabung	und	Lagerung

7.1	 Schutzmaßnahmen	zur	sicheren	Handhabung

Hinweise	zum	sicheren	Umgang
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen

Allgemeine	Schutz-	und	Hygienemaßnahmen
Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen. Dämpfe nicht einatmen.

Hinweise	zum	Brand-	und	Explosionsschutz
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

7.2	 Bedingungen	zur	sicheren	Lagerung	unter	Berücksichtigung	von	Unverträglichkeiten

Technische	Maßnahmen	und	Lagerungsbedingungen
Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett be-
achten. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter trocken, an einem kühlen, gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Empfohlene	Lagertemperatur
Wert 0 bis -40 °C

Anforderung	an	Lagerräume	und	Behälter
Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Geöffnete Behälter sorgfältig 
verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Vor Hitze und direkter Son-
neneinstrahlung schützen.

Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Lagerklasse	gemäß	TRGS	510
10 Brennbare Flüssigkeiten, die keiner anderen LGK zugeordnet sind

7.3	 Spezifische	Endanwendungen	
Keine Angaben verfügbar.

8.	 Begrenzung	und	Überwachung	der	Exposition/Persönliche	Schutzausrüstung

8.1	 Zu	überwachende	Parameter
Keine zu überwachenden Parameter vorhanden.

8.2	 Begrenzung	und	Überwachung	der	Exposition

Geeignete	technische	Steuerungseinrichtungen
Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies 
nicht ausreicht, um die Stoffkonzentrationen unter den Luftgrenzwerten zu halten, muss ein geeigne-
tes Atemschutzgerät getragen werden.
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Persönliche	Schutzausrüstung

Atemschutz
Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. 
Sind keine Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden, sind bei Bildung von Aerosolen und Nebeln ausreichende 
Atemschutzmaßnahmen zu treffen.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)

Handschutz
Schutzhandschuhe verwenden (DIN EN 374). Bitte beachten sie die Angaben des Handschuhherstellers 
zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.
Geeignetes Material Nitrilkautschuk
Materialstärke 0,1 mm
Durchdringungszeit > 480 min

Sonstige	Schutzmaßnahmen
Chemieübliche Arbeitskleidung.

Begrenzung	und	Überwachung	der	Umweltexposition
Keine Angaben verfügbar.

9.	 Physikalische	und	chemische	Eigenschaften

9.1	 Angaben	zu	den	grundlegenden	physikalischen	und	chemischen	Eigenschaften

Form/Farbe
flüssig
hellgelb

Geruch
charakteristisch

Geruchsschwelle
Keine Daten vorhanden

pH-Wert
Keine Daten vorhanden

Siedepunkt	/	Siedebereich
Keine Daten vorhanden

Schmelzpunkt	/	Schmelzbereich
Keine Daten vorhanden

Zersetzungspunkt	/	Zersetzungsbereich
Wert  > 300 °C

Flammpunkt
Wert ca. 300 °C
Methode ISO 2592

Selbstentzündungstemperatur
Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Oxidierende	Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Explosive	Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Entzündbarkeit	(fest,	gasförmig)
Keine Daten vorhanden

Untere	Entzündbarkeits-	oder	Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden
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Obere	Entzündbarkeits-	oder	Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden

Dampfdruck
Wert 0,0001 hPa
Bezugstemperatur 20 °C

Dampfdichte
Keine Daten vorhanden

Verdampfungsgeschwindigkeit
Keine Daten vorhanden

Relative	Dichte
Wert 0,95 
Bezugstemperatur 20 °C

Dichte
Wert 0,95 g/cm³
Bezugstemperatur 23 °C
Methode ASTM D 792

Wasserlöslichkeit
unlöslich

Löslichkeit(en)
Keine Daten vorhanden

Verteilungskoeffizient:	n-Octanol/Wasser
Keine Daten vorhanden

Viskosität
Wert 6000 - 9000 mPa*s
Bezugstemperatur  23 °C
Methode ISO 2555

9.2	 Sonstige	Angaben
Keine Angaben verfügbar.

10.	 Stabilität	und	Reaktivität

10.1	 Reaktivität
Keine Angaben verfügbar.

10.2	 Chemische	Stabilität
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3	 Möglichkeit	gefährlicher	Reaktionen
Keine Angaben verfügbar.

10.4	 Zu	vermeidende	Bedingungen
Extreme Hitze. Reaktionen mit brennbaren Stoffen. Vor Luft-/Sauerstoffzutritt schützen. Vor Sonnenein-
strahlung schützen.

10.5	 Unverträgliche	Materialien
Sauerstoff; starke Säuren; starke Basen; starke Oxidationsmittel

10.6	 Gefährliche	Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmono-
xid, Rauch, Stickoxide entstehen.
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11.	 Toxikologische	Angaben

11.1	 Angaben	zu	toxikologischen	Wirkungen

Akute	orale	Toxizität
LD50  > 10000 mg/kg
Spezies Ratte

Akute	dermale	Toxizität
Keine Daten vorhanden

Akute	inhalative	Toxizität
Keine Daten vorhanden

Ätz-/Reizwirkung	auf	die	Haut
Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung	der	Atemwege/Haut
Aufnahmeweg Haut
Bewertung Nicht sensibilisierend

Keimzell-Mutagenität
Keine Daten vorhanden

Reproduktionstoxizität
Keine Daten vorhanden

Karzinogenität
Keine Daten vorhanden

Spezifische	Zielorgan-Toxizität	bei	einmaliger	Exposition
Keine Daten vorhanden

Spezifische	Zielorgan-Toxizität	bei	wiederholter	Exposition
Keine Daten vorhanden

Aspirationsgefahr
Keine Daten vorhanden

12.	 Umweltbezogene	Angaben

12.1	 Toxizität

Fischtoxizität	(akut)
Keine Daten vorhanden

Fischtoxizität	(chronisch)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizität	(akut)
EC50  > 100 mg/l
Expositionsdauer 48 Std.
Spezies Desmodesmus subspicatus 
Methode OECD 201

Daphnientoxizität	(chronisch)
Keine Daten vorhanden

Algentoxizität	(akut)
ErC50   > 100 mg/l
Expositionsdauer  72 Std.
Spezies Desmodesmus subspicatus
Methode OECD 201

Algentoxizität	(chronisch)
Keine Daten vorhanden
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Bakterientoxizität
Keine Daten vorhanden

12.2	 Persistenz	und	Abbaubarkeit

Biologische	Abbaubarkeit
Wert 1 %
Dauer 28 d
Methode OECD 301 B
Bewertung: nicht leicht biologisch abbaubar

12.3	 Bioakkumulationspotenzial
Keine Angaben verfügbar.

12.4	 Mobilität	im	Boden
Keine Angaben verfügbar.

12.5	 Ergebnisse	der	PBT-	und	vPvB-Beurteilung
Keine Angaben verfügbar.

12.6	 Andere	schädliche	Wirkungen
Keine Angaben verfügbar.

12.7	 Sonstige	Angaben
Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

13.	 Hinweise	zur	Entsorgung

13.1	 Verfahren	der	Abfallbehandlung

Produkt	
Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache 
mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reini-
gung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstim-
mung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

14.	 Angaben	zum	Transport

14.1	 Transport	ADR/RID/ADN
Das Produkt unterliegt nicht den ADR/RID/ADN Vorschriften.

14.2	 Transport	IMDG
Das Produkt unterliegt nicht den IMDG Vorschriften.

14.3	 Transport	ICAO-TI	/	IATA
Das Produkt unterliegt nicht den ICAO-TI / IATA Vorschriften.

14.4	 Sonstige	Angaben
Keine Angaben verfügbar.

14.5	 Umweltgefahren
Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

14.6	 Besondere	Vorsichtsmaßnahmen	für	den	Verwender
Keine Angaben verfügbar.

14.7	 Massengutbeförderung	gemäß	Anhang	II	des	MARPOL-Übereinkommens	und	gemäß	IBC-Code
Nicht relevant
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15.	 Rechtsvorschriften

15.1	 Vorschriften	zu	Sicherheit,	Gesundheits-	und	Umweltschutz	/	spezifische	Rechtsvorschriften	für	
den	Stoff	oder	das	Gemisch

EU	Vorschriften

Verordnung	(EG)	Nr.	1907/2006	(REACH)	Anhang	XIV	(Verzeichnis	der	zulassungspflichtigen	
Stoffe)
Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt 
keine(n) Stoff(e), der/die gemäß REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflich-
tige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH	Kandidatenliste	besonders	besorgniserregender	Stoffe	(SVHC)	für	das	Zulassungsver-
fahren
Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt 
keine(n) Stoff(e), der/die gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 
1907/2006 als für die Aufnahme in den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in 
Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

Verordnung	(EG)	Nr.	1907/2006	(REACH)	Anhang	XVII:	Beschränkungen	der	Herstellung,	des	
Inverkehrbringens	und	der	Verwendung	bestimmter	gefährlicher	Stoffe,	Gemische	und	Erzeug-
nisse
Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkte 
keine(n) Stoff(e), der/die REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII unterliegt/unterliegen.

Richtlinie	2012/18/EU	zur	Beherrschung	der	Gefahren	schwerer	Unfälle	mit	gefährlichen	Stoffen
Das Produkt unterliegt nicht Anhang I, Teil 1 oder 2.

Sonstige	Vorschriften
Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtli-
nienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

Nationale	Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
Klasse 1
Quelle Einstufung gemäß VwVwS

15.2	 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angaben verfügbar.

16.	 Sonstige	Angaben
Datenquellen,	die	zur	Erstellung	des	Datenblattes	verwendet	wurden:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung. EG-Richtli-
nien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU
Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung. Transport-
vorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.
Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten 
benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicher-
heitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragli-
ches Rechtsverhältnis.
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